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1  ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Nordvelen-Vossenbülten GbR beabsichtigt die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen 

(WEA) innerhalb eines Windeignungsgebietes (WEG) östlich des Ortsteils Nordvelen der Stadt Velen 

(vgl. Abbildung 1). 

Die Artengruppe der Vögel kann bei der Errichtung und dem Betrieb von WEA vergleichsweise hohe 

spezifische Empfindlichkeiten aufweisen. Diese können sich bei einigen Arten in einem erhöhten Kolli-

sionsrisiko oder in einem Meideverhalten gegenüber den WEA zeigen (vgl. MULNV & LANUV 2017). Da-

her ist zu prüfen, ob durch das geplante Vorhaben Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG aus-

gelöst werden können. 

 
Abbildung 1: WEG Velen Vossenbülten 

Um eine hinreichende Datengrundlage zur Prüfung (Artenschutzprüfung, ASP) der aus dem Vorhaben 

resultierenden Eingriffsfolgen zu erhalten, wurde von der Nordvelen-Vossenbülten GbR eine 
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Bestandserfassung der Brutvögel (inkl. Horstkartierung/Besatzkontrolle) für das betroffene Gebiet in 

Auftrag gegeben. 

Der Leitfaden „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Wind-

energieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ (MULNV & LANUV 2017)“ gibt bezüglich der Bestandserfas-

sung WEA-empfindlicher Brutvogelarten im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsver-

fahren für WEA einen landeseinheitlichen Untersuchungsstandard vor.  

Der Schwerpunkt der Erhebungen lag auf den vorhabenspezifisch planungsrelevanten Arten. Die Erfas-

sungsmethodik orientierte sich dabei an den „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutsch-

lands“ (SÜDBECK ET AL. 2005). 

Eine vollständige quantitative Erfassung des gesamten avifaunistischen Artenspektrums erfolgte nicht. 

Insgesamt wurden zielgerichtet 12 Begehungsgänge im UG durchgeführt (vgl. Kapitel 3.2, S. 9). Horst-

standorte eventuell betroffener Greif- und Großvögel wurden um Rahmen einer Horsterfassung vor 

Laubaustrieb flächendeckend GPS-genau erfasst und untersuchungsbegleitend auf Besatz kontrolliert. 
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2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

2.1 GRUNDLAGEN 

Als Basis für die räumliche Abgrenzung der Untersuchungsgebiete (UG) diente das zwischen den Städ-

ten Gescher und Velen gelegene Windeignungsgebiet (WEG) Velen Vossenbülten mit einer Gesamtaus-

dehnung von etwa 65,39 ha (vgl. Abbildung 1, S. 1). 

Der Erfassungsumfang sowie die Ausdehnung der einzelnen UG orientierte sich am Leitfaden „Umset-

zung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in 

Nordrhein-Westfalen“ (MULNV & LANUV 2017). 

Gem. § 45b (1) BNatSchG gelten für die fachliche Beurteilung, ob das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

kollisionsgefährdete Brutvogelarten durch den Betrieb von Windenergieanlagen an Land signifikant er-

höht ist, die entsprechenden Maßgaben der Absätze 2 bis 5. Da die in § 45b Anl. 1 Abs. 1 BNatSchG ge-

nannten Prüfradien zum Zeitpunkt der Kartierungen noch nicht gesetzlich verankert waren, bilden sie 

nicht die Grundlage der vorliegenden Untersuchung. Die Aussagekraft der durchgeführten Erfassungen 

bleibt jedoch auch unter Berücksichtigung von § 45 b BNatSchG bestehen, da die dort genannten Prüf-

radien der kollisionsgefährdeten Brutvogelarten (mit Ausnahme des Seeadlers) 1.200 m nicht über-

schreiten. 

2.2 HORSTSUCHE UND BESATZKONTROLLE 

Die Größe des UG für die vertiefende Prüfung WEA-empfindlicher Brutvogelarten ist im Leitfaden (vgl. 

MULNV & LANUV 2017, Anhang 2, Spalte 2) jeweils artspezifisch angegeben. Den größten zu betrach-

tenden UG-Radius um geplante WEA besitzen hierbei der Schwarzstorch (Ciconia nigra) sowie der See-

adler (Haliaeetus albicilla). Auf eine Untersuchung (Horstsuche) in Hinblick auf die beiden Arten in ei-

nem Radius von 3.000 m um das WEG wurde jedoch verzichtet, da für diese Arten im Regelfall von einem 

vorhandenen Datenbestand auszugehen ist und so unnötige Störungen während der Brutzeit vermieden 

werden können. 

Den größten zu betrachtenden UG-Radius um geplante WEA besitzt nach den o.g. Arten der Rotmilan 

(Milvus milvus). Da sich die Potenzialfläche innerhalb der atlantischen Region befindet (www.geopor-

tal.nrw), wurde aus Vorsorgegründen ein UG von 1.500 m um das WEG gewählt. Dem Rotmilan ist i.d.R. 

eine besonders hohe vorhabenspezifische Gefährdungslage zuzuordnen und er ist im Naturraum zu er-

warten (vgl. GEDEON ET AL. 2014). 

Das UG der Horstsuche und Besatzkontrolle besteht zum Großteil aus landwirtschaftlichen Nutzflächen 

sowie größeren Waldbereichen im südlichen Teil entlang des Thensing- und Efgörtsbachs. Im nördli-

chen Teilbereich finden sich hingegen nur kleinere Waldbereiche und Feldgehölze in einer Kulisse von 

verstreuten Einzelhöfen (vgl. Abbildung 2, S. 4). 

Vor Laubaustrieb wurden die vorhandenen Waldflächen auf das Vorhandensein von Horststrukturen 

untersucht. Die Besatzkontrolle fand untersuchungsbegleitend im Mai und Juni 2022 statt (vgl. Tabelle 

3, S. 10). 
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Abbildung 2: UG Horstsuche und Besatzkontrolle 

2.3 BESTANDSERFASSUNG 

Die Abgrenzung des UG für die Bestandserfassung nach SÜDBECK ET AL. (2005) richtete sich nach den 

Empfehlungen des Leitfadens (vgl. MULNV & LANUV 2017, Anhang 2, Spalte 2). Innerhalb eines Bereichs 

von 500m um das WEG wurden die Reviere der WEA-empfindlichen bzw. planungsrelevanten Brutvo-

gelarten (vgl. Kapitel 3.1, S. 8) erfasst. Eine vollständige quantitative Erfassung aller ubiquitären Vogel-

arten (sog. „Allerweltsarten“) fand nicht statt. 

In einem Bereich von 1.500 m um die Potenzialfläche wurden die Fortpflanzungsstätten (vgl. Horstsu-

che) und Flugbewegungen WEA-empfindlicher und planungsrelevanter Groß- und Greifvögel mit gem. 

MULNV & LANUV (2017) größeren Abgrenzungen des artspezifischen UG erfasst (vgl. Abbildung 3). 
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Abbildung 3: UG Bestandserfassung sowie Erfassung von Groß- und Greifvögeln 

Im UG (Gemarkungen Waldvelen, Nordvelen, Tuggerloh-Pröbsting und Gescher) dominieren insgesamt 

landwirtschaftliche Nutzflächen. Größere Waldbereiche finden sich v.a. im Süden (vgl. Kapitel 2.2). 

Heckenstrukturen und kleinere Waldbereiche finden sich v.a. entlang des Thesingbachs sowie entlang 

des Verkehrsnetzes. Von Süden nach Südosten verläuft die L829 durch das Gebiet. Im Norden verläuft 

die B525, sowie von dieser ausgehend die K 44 (Eschstraße) Richtung Nordvelen, durch das UG. Das 

weitere Verkehrsnetz besteht aus kleineren Straßen und landwirtschaftlichen Wegen. Nördlich der Bun-

desstraße schließt das Stadtgebiet von Gescher an. 

Avifaunistisch bedeutende Gewässerlebensräume befinden sich nicht innerhalb des UG. Im Bereich des 

Fischediek sowie entlang des Thesingbachs finden sich einzelne kleine Teiche, teilweise in geschlosse-

nen Gehölzbeständen. 
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2.4 NATURRAUM & SCHUTZGEBIETE 

Das WEG mit seinen umgebenden Untersuchungsgebieten (UG) liegt innerhalb der kommunalen Gren-

zen der Städte Velen und Gescher. Naturräumlich ist das Gebiet der Westfälischen Bucht und damit der 

atlantischen biogeographischen Region in NRW zuzuordnen (vgl. LANUV 2012). 

Landschaftsräumlich befinden sich die UG vollständig innerhalb des LR-IIIa-042 (Geest zwischen Stadt-

lohn, Weseke und Coesfeld), der als gut strukturierte, ackergeprägte Kulturlandschaft beschrieben wer-

den kann (vgl. Abbildung 4). Nordöstlich schließt die Berkelniederung (LR-IIIa-020) an, die sich durch 

einen weitgehend naturnahen Bachlauf und auentypische Strukturen sowie Feuchtgrünland geprägt ist. 

Schutzgebiete befinden sich nicht innerhalb des UG (vgl. Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Landschaftsraum und Schutzgebietskulisse 
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Das FFH-Gebiet „Berkel“ (DE-4008-301) mit einer Gesamtfläche von 728 ha und landesweit gefährdeter 

Biotoptypen (z.B. Erlenbruchwaldbestände, nährstoffreiche Feuchtgrünlandflächen) verläuft östlich 

von Gescher. 

Bei Hochmoor (Stadt Gescher) befindet sich zudem FFH-Gebiert „Fürstenkuhle im Weißen Venn“ (87 

ha), welches einen grünlanddominierten Hochmoorrest mit kleinflächig erhaltenen Hochmoorvegetati-

onskomplexen darstellt. 
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3 METHODIK & VORGEHENSWEISE 

3.1 ALLGEMEINE UNTERSUCHUNGSLEITLINIEN 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, durch die Erfassung der windenergieempfindlichen Brut-

vogelarten eine Datengrundlage für die Artenschutzprüfung (ASP) zu schaffen. 

Grundsätzlich unterliegen alle wildlebenden europäischen Vogelarten gem. Vogelschutzrichtlinie (VS-

RL) den gleichen Schutzvorschriften des gesetzlichen Artenschutzes. Dennoch sind nach aktuellem 

Stand des Wissens nicht alle Vogelarten als gleich empfindlich gegenüber den Wirkfaktoren von WEA 

einzuschätzen (HÖTKER ET AL. 2004, MÖCKEL & WIESNER 2007, REICHENBACH ET AL. 2004, STEINBORN ET AL. 

2011, BERNOTAT & DIERSCHKE 2021, GRÜNKORN ET AL. 2016, LANGGEMACH & DÜRR 2022 u.a.). Der Schwer-

punkt der Untersuchungen wurde daher bewusst auf windenergieempfindliche Arten gem. MULNV & 

LANUV (2017) gelegt (vgl. Tabelle 1). 

Gem. Leitfaden (MULNV & LANUV 2017) sind WEA-empfindlichen Vogelarten und solchen zu trennen, 

die nicht als empfindlich gelten. Bei Letzteren „[...], ist im Sinne einer Regelfallvermutung davon auszu-

gehen, dass die o.a. artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote in Folge der betriebsbedingten Auswirkun-

gen von WEA nicht ausgelöst werden.“ (MULNV & LANUV 2017, Anhang 1). 

Tabelle 1: WEA-empfindliche Brutvogelarten (gem. MULNV & LANUV 2017) 

WEA-empfindliche Arten (Brutvögel) 

artenschutzrechtliches 

Zugriffsverbot im Zu-

sammenhang mit WEA 

Baumfalke, Fischadler, Flussseeschwalbe1, Grauammer, Heringsmöwe1, Kornweihe, 

Lachmöwe1, Mittelmeermöwe1, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzkopfmöwe1, Schwarz-

milan, Seeadler, Silbermöwe1, Sturmmöwe1, Sumpfohreule, Trauerseeschwalbe1, 

Uhu, Wanderfalke, Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe 

Tötungsverbot 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG) 

Bekassine, Großer Brachvogel, Haselhuhn, Kiebitz, Kranich, Rohrdommel, Rotschen-

kel, Schwarzstorch, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Ziegenmelker, 

Zwergdommel 

Störungsverbot (§ 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Beschädigungs-/ Zerstö-

rungsverbot von Fort-

pflanzungs-/ Ruhestät-

ten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

1 im Umfeld von Brutkolonien 

Um die Untersuchung möglichst zielgerichtet zu gestalten, ist es erforderlich, bei der Betrachtung ein-

zelner Vogelarten eine Bewertung hinsichtlich ihrer Planungsrelevanz vorzunehmen (vgl. SINNING & 

THEILEN 1999, GASSNER ET AL. 2010, KIEL 2015, SPRÖTGE ET AL. 2018). 

Als planungsrelevant galten im Rahmen der vorliegenden Erfassung Vogelarten, die: 

 eine windkraftspezifische Empfindlichkeit aufweisen (Kollision, Meidung, Empfindlichkeit gem. 

MULNV & LANUV 2017) 

 in der Roten Liste Deutschland (RYSLAVY ET AL. 2020) oder Nordrhein-Westfalens (GRÜNEBERG ET 

AL. 2012) geführt werden 

 gem. Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) als streng geschützt gelten  
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 vom LANUV (2022) naturschutzfachlich begründet als „planungsrelevante Art“ ausgewiesen 

sind. 

Somit sind nahezu alle Groß- und Greifvögel, Entenvögel und Limikolen, sowie etliche Arten des Offen-

lebensraums als grundsätzlich planungsrelevant zu betrachten. Darüber hinaus erhalten auch Arten der 

Roten Liste oder streng geschützte Arten anderer Lebensräume diesen Status. Vogelarten, welche diese 

Kriterien nicht erfüllen, die jedoch im UG mit einer besonders hohen Individuenzahl auftreten, wurden 

im Zuge der Kartierung ebenfalls erfasst, um das Gesamtbild des Lebensraums zu vervollständigen. 

Die im Rahmen der Begehungen beobachteten Flugbewegungen von windenergieempfindlichen Greif- 

und Großvogelarten (gem. MULNV & LANUV 2017) wurden räumlich sowie hinsichtlich der genutzten 

Höhenbereiche (Einteilung: < 50 m, 50-250 m, > 250 m) erfasst. Aus den Daten lassen sich für einige 

Arten Aussagen bezüglich der projektspezifischen Empfindlichkeit ableiten, die über das normale Maß 

einer Brutvogelkartierung hinausgehen, wenn bspw. intensive Nutzungsmuster oder regelmäßige Flug-

wege festgestellt wurden. 

Ubiquitäre, gehölzbrütende Sperlingsvögel (Passeriformes) sind dagegen von untergeordneter Pla-

nungsrelevanz, da im Allgemeinen davon ausgegangen wird, dass diese Artengruppe wohl als ver-

gleichsweise unempfindlich gegenüber Windenergieanlagen gelten kann (LANGSTON & PULLAN 2003, REI-

CHENBACH ET AL. 2004, HÖTKER ET AL. 2004, BERNOTAT & DIERSCHKE 2021, DÜRR 2022). 

Die Novelle des BNatSchG trat nach Abschluss der vorliegenden Kartierung in Kraft (29.07.2022). In 

§45b Anlage 1 Abschnitt 1 sind Prüfbereiche für kollisionsgefährdete Brutvogelarten genannt. Die Aus-

dehnungen dieser sind geringer als die bei dieser Kartierung angesetzten Untersuchungsgebiete. Die 

Ergebnisse lassen sich dementsprechend auf die neue Gesetzgebung übertragen.   

3.2 BEGEHUNGSTERMINE 

3.2.1 HORSTSUCHE UND BESATZKONTROLLE 
Die Waldflächen und Feldgehölze des 1.500 m UG (vgl. Abbildung 2, S. 4) wurde vor Laubaustrieb in der 

Zeit vom 23.02.2022 bis 03.03.2022 auf Horststrukturen untersucht (vgl. Tabelle 2). Die Besatzkontrol-

len der festgestellten Horststrukturen fanden untersuchungsbegleitend im Mai und Juni 2022 statt (vgl.  

Tabelle 2: Begehungstermine der Horstsuche 

Datum Uhrzeit Witterung 

23.02.2022 08:00 - 18:00 6-7 °C, Wind aus SW, 0-2 Bft, wolkenlos 

26.02.2022 10:00 - 18:00 2-5 °C, Wind aus O, 1 Bft, wolkenlos 

27.02.2022 11:00 - 18:00 2-7 °C, Wind aus SO, 2 Bft, wolkenlos 

28.02.2022 08:15 - 16:00 4-10 °C, Wind aus SO, 0-2 Bft, Bewölkung 20 % 

01.03.2022 12:30 - 18:00 6-10 °C, Wind aus S, 1-2 Bft, Bewölkung 10-30 % 

02.03.2022 12:45 - 18:20 6-10 °C, Wind aus O, 1-3 Bft, Bewölkung 10-20 % 

03.03.2022 09:15 - 15:30 7-10 °C, Wind aus SO, 0-2 Bft, Bewölkung 10-20 % 

 

3.2.2 BRUTVOGELKARTIERUNG 
Nachfolgend werden die durchgeführten Erfassungen tabellarisch dargestellt (vgl. Tabelle 3, S. 10). 

In der Praxis können sich Überschneidungen von Begehungsgängen mit unterschiedlichen Zielrichtun-

gen ergeben. So ist es bei Begehungsterminen im Frühjahr sowohl möglich, revieranzeigendes Verhalten 

von Brutvögeln festzustellen, als auch evtl. noch eine Zuggeschehen zu beobachten. 
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Die Untersuchung des Brutvogelgeschehens im betrachteten UG erstreckte sich von Ende Februar bis 

Ende Juli 2021. Insgesamt wurden zwölf Begehungsgänge durchgeführt. Aufgrund der Weitläufigkeit 

des UG sowie der erforderlichen, flächendeckenden Betrachtung zur geeignetsten Tageszeit wurden die 

Kartierungen dabei auf mehrere Tage aufgeteilt sowie an unterschiedlichen Startpunkten begonnen. 

Die Begehungen wurden dabei stets bei geeigneter Witterung durchgeführt. Die gewählte Tageszeit ori-

entiert sich an den Arten mit vorrangiger Planungsrelevanz (Offenlandarten, Greifvögel). Da das Ziel der 

Untersuchung nicht die quantitative Erfassung des gesamten avifaunistischen Arteninventars war (vgl. 

Kapitel 3.1, S. 8), wurden die Begehungszeiten entsprechend der Methodik und den Angaben in den Ar-

tensteckbriefen bedarfsgerecht optimiert (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005).  

Ein Vorkommen des Uhus (Bubo bubo) wurde mittels Klangattrappe an den ersten zwei Begehungsgän-

gen erfasst. Ein mögliches Vorkommen von dämmerungs- und nachtaktiven Arten wurde im Rahmen 

von zwei Abend-/bzw. Nachtbegehungen untersucht (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Begehungstermine der Brutvogelkartierung 

Begehung- 

Nr. 
Datum Uhrzeit Witterung Begehungstyp 

1 23.02.2022 18:00 - 21:00 5-6 °C, Wind aus SW, 0-2 Bft, wolkenlos Nachtkartierung 

2 

01.03.2022 18:30 - 20:00 6-7 °C, Wind aus S, 1-2 Bft, Bewölkung 30-50 % Nachtkartierung 

02.03.2022 18:20 - 20:00 
7-8 °C, Wind aus O, 1-3 Bft, Bewölkung 10-20 

% 
Nachtkartierung 

3 

16.03.2022 06:00 - 13:30 
3-15 °C, Wind aus SO, 2-3 Bft, Bewölkung 0-10 

% leichter Morgennebel 

Brutvogel- 

kartierung 

17.03.2022 05:45 - 13:15 
9-11 °C, Wind aus NW, 2-3 Bft, Bewölkung 100 

% leichte Schauer 

Brutvogel- 

kartierung 

18.03.2022 05:45 - 10:30 -1-10 °C, Wind aus W, 2 Bft, wolkenlos 
Brutvogel- 

kartierung 

4 

30.03.2022 06:45 - 15:00 
3-7 °C, Wind aus N, 1-3 Bft, Bewölkung 30-70 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

31.03.2022 06:45 - 14:30 
2-5 °C, Wind aus NO, 2-3 Bft, Bewölkung 50-90 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

01.04.2022 06:45 - 09:00 0-2 °C, Wind aus NO, 2-3 Bft, Bewölkung 100 % 
Brutvogel- 

kartierung 

5 

12.04.2022 06:00 - 13:30 
6-17 °C, Wind aus W, 3 Bft, Bewölkung 50-80 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

13.04.2022 05:45 - 13:45 
11-16 °C, Wind aus SW, 1-2 Bft, Bewölkung 30-

80 % 

Brutvogel- 

kartierung 

14.04.2022 05:45 - 10:00 
11-14 °C, Wind aus W, 1-2 Bft, Bewölkung 100 

%, Morgennebel 

Brutvogel- 

kartierung 

6 

20.04.2022 06:00 - 14:15 5-15 °C, Wind aus O, 1-2 Bft, wolkenlos 
Brutvogel- 

kartierung 

21.04.2022 06:00 - 14:00 6-16 °C, Wind aus NO, 1-2 Bft, Bewölkung 30 % 
Brutvogel- 

kartierung 

22.04.2022 06:15 - 12:15 10-14 °C, Wind aus O, 3 Bft, Bewölkung 40 % 
Brutvogel- 

kartierung 

7 03.05.2022 05:30 - 14:30 3-15 °C, Wind aus O, 0-2 Bft, wolkenlos 
Brutvogel- 

kartierung 
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Begehung- 

Nr. 
Datum Uhrzeit Witterung Begehungstyp 

04.05.2022 05:30 - 14:00 
5-17 °C, Wind aus W, 1-2 Bft, Bewölkung 40-60 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

05.05.2022 05:30 - 10:00 
8-13 °C, Wind aus N, 0-1 Bft, Bewölkung 20-50 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

8 

17.05.2022 
14:45 - 19:30 - 

23:15 
10-25 °C, Wind aus S, 2-3 Bft, Bewölkung 10 % 

Horstbesatzkon-

trolle u. 

Nachtkartierung 

18.05.2022 
15:30 - 20:00 - 

22:30 
21-30 °C, Wind aus SW, 2-4 Bft, wolkenlos 

Horstbesatzkon-

trolle u. 

Nachtkartierung 

19.05.2022 
15:00 - 20:00 - 

23:00 

17-30 °C, Wind aus S, 3-4 Bft, Bewölkung 60 % 

Nachmittagsgewitter 

Horstbesatzkon-

trolle u. 

Nachtkartierung 

9 

08.06.2022 04:15 - 11:45 13-19 °C, Wind aus S, 2 Bft, Bewölkung 60 % 
Brutvogel- 

kartierung 

09.06.2022 04:15 - 11:45 
14-17 °C, Wind aus W, 2-3 Bft, Bewölkung 90 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

10.06.2022 04:00 - 11:30 
12-18 °C, Wind aus SW, 2-3 Bft, Bewölkung 80 

%, Schauer gegen Ende 

Brutvogel- 

kartierung 

10 

21.06.2022 
16:15 - 20:30 - 

23:00 
20-24 °C, Wind aus N, 1 Bft, Bewölkung 20 % 

Horstbesatzkon-

trolle u. 

Nachtkartierung 

22.06.2022 
17:00 - 20:30 - 

23:15 
23-27 °C, Wind aus NO, 2-3 Bft, wolkenlos 

Horstbesatzkon-

trolle u. 

Nachtkartierung 

23.06.2022 
16:00 - 21:00 - 

23:45 
22-30 °C, Wind aus S, 2-3 Bft, Bewölkung 40 % 

Horstbesatzkon-

trolle u. 

Nachtkartierung 

11 

04.07.2022 05:00 - 12:15 
12-21 °C, Wind aus SW, 0-4 Bft, Bewölkung 10 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

05.07.2022 04:45 - 12:30 
12-21 °C, Wind aus SW, 1-2 Bft, Bewölkung 20 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

06.07.2022 04:45 - 11:45 
10-20 °C, Wind aus W, 2-3 Bft, Bewölkung 40 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

12 

19.07.2022 04:45 - 11:15 
14-32 °C, Wind aus S, 1-3 Bft, Bewölkung 0-20 

% 

Brutvogel- 

kartierung 

20.07.2022 04:45 - 11:30 21-30 °C, Wind aus SW, 1-2 Bft, wolkenlos 
Brutvogel- 

kartierung 
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3.3 VORGEHENSWEISE UND AUSSTATTUNG 

Die einzelnen Bereiche wurden meist mit dem KFZ erreicht. Schwer zugängliche Areale sowie die Ge-

biete der Brutvogelerfassung (Revierkartierung) wurden zu Fuß kartiert, um alle Teilbereiche des UG 

hinreichend erfassen zu können. 

Zur Beobachtung wurden Ferngläser (Nikon Sporter II, 8x40, Zeiss Conquest HD, 10x42) sowie ein Spek-

tiv (Meopta MeoStar S2 82HD, 30-60x) eingesetzt. Bei der Erfassung von dämmerungs- und nachtakti-

ven Arten wurden darüber hinaus bei Bedarf Klangattrappen eingesetzt. 

Als methodische Grundlage für die Brutvogelerfassung dienten die bei SÜDBECK ET AL. (2005) gegebenen 

Empfehlungen. Die festgestellten relevanten territorialen Verhaltensweisen (Balz, Verleiten, Warnrufe 

etc.) aller planungsrelevanten Vögel wurden vor Ort mit GPS-Unterstützung auf einem Mobiltelefon mit-

hilfe der Software QField erfasst, so dass eine genaue räumliche Zuordnung der Beobachtungen gegeben 

war. Auf dieser Grundlage wurden entsprechend der bei SÜDBECK ET AL. (2005) beschriebenen Kriterien 

sogenannte „Papierreviere“ für die planungsrelevanten Brutvogelarten mithilfe der Software QGIS er-

mittelt. 

Für allgemein häufige Vogelarten (ubiquitäre Arten), die keine spezifische allgemeine Planungsrelevanz 

aufweisen (vgl. Kapitel 3.1) erfolgte eine halbquantitative Abschätzung der im UG (500 m) vertretenen 

Brutpaare. 
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4 ERGEBNISSE DER AVIFAUNISTISCHEN ERFASSUNGEN 

4.1 ERGEBNISSE DER BRUTVOGELKARTIERUNG 

In Tabelle 4 sind die 88 im Rahmen der Brutvogelkartierung im UG festgestellten Vogelarten in alpha-

betischer Reihenfolge dargestellt. Der Status der Einzelarten entspricht dabei den Ergebnissen gem. 

SÜDBECK ET AL. (2005).  

Da der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Erfassung derjenigen Vögel lag, für die bau- oder anla-

gebedingte (Brutvögel im unmittelbaren Umfeld) oder betriebsbedingte (Groß- und Greifvögel) Emp-

findlichkeiten bestehen, sind Arten mit vergleichsweise geringer vorhabenspezifischer Empfindlichkeit 

(v.a. häufige Sperlingsvögel) im Ergebnis gegebenenfalls unterrepräsentiert. Die Arten mit allgemeiner 

Planungsrelevanz (vgl. Kapitel 3.1) sind fett markiert. 

Für 55 Arten wurde der Status des Brutverdachts (BV) bzw. Brutnachweises (BN) erbracht.  Als pla-

nungsrelevante Arten (gem. LANUV 2022) bzw. Arten mit bekannter (vorhabenspezifischer) Empfind-

lichkeit wurden für Baumfalke, Baumpieper, Bluthänfling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Habicht, 

Kiebitz, Mäusebussard, Rauchschwalbe, Schwarzspecht, Star, Turmfalke, Waldschnepfe und Wiesenpie-

per ein Brutvorkommen festgestellt.  

Weitere planungsrelevante Arten traten als Nahrungsgäste (NG) oder Durchzügler (Z) auf bzw. wurden 

gem. SÜDBECK ET AL. (2005) nur mit einer Brutzeitfeststellung bewertet (BZF). 

In Kapitel 4.1.1 (S. 17) werden die festgestellten Revierzentren der Brutvogelarten mit Planungsrele-

vanz in alphabetischer Reihenfolge beschrieben. Eine kartographische Darstellung der Revierzentren 

innerhalb des UG (500 m) im Maßstab 1:10.000 findet sich in Anhang I. Eine Darstellung der festgestell-

ten Horststandorte/Brutstätten innerhalb des UG (1.500 m) im Maßstab 1:25.000 findet sich in Anhang 

II. 

Eine differenzierte Beschreibung der beobachteten Flugbewegungen vorhabenrelevanter Groß- und 

Greifvögel sowie Falken erfolgt in Kapitel 4.1.2 (S. 24). 

Auf Nahrungsgäste & Durchzügler ohne Brutstatus wird kurz in Kapitel 4.1.3 (S. 33) eingegangen. 

Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit wird im weiteren Verlauf auf die wissenschaftliche Artbezeich-

nung verzichtet.  
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Tabelle 4: Übersicht der im UG erfassten Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Status 

im UG1 

Häufig-

keit 

Brutvo-

gel2 

RL 

D3 

RL 

NRW4 

BArtSchV 

Anl. 1 Sp. 

35 

Planungs-

relevante 

Art6 

Amsel Turdus merula BV III * *   

Austernfischer Haematopus ostralegus NG - * *   

Bachstelze Motacilla alba BV III * V   

Baumfalke Falco subbuteo BV 1 3 3  • 

Baumpieper Anthus trivialis BV 4 V 2  • 

Bekassine Gallinago gallinago Z - 1 1 §§ • 

Blässhuhn Fulica atra BV 2 * *   

Blaumeise Cyanistes caeruleus BV III * *   

Bluthänfling Carduelis cannabina BV 1 3 3  • 

Buchfink Fringilla coelebs BV III * *   

Buntspecht Dendrocopus major BV II * *   

Dohle Corvus monedula BV II * *   

Dorngrasmücke Sylvia communis BV II * *   

Eichelhäher Garrulus glandarius NG II * *   

Elster Pica pica BV I * *   

Fasan Phasianus colchicus BV III     

Feldlerche Alauda arvensis BZF - 3 3  • 

Feldsperling Passer montanus BV 17 V 3  • 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos Z - 2 0 §§ • 

Fitis Phylloscopus trochilus BV II * V   

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BV II * *   

Gartengrasmücke Sylvia borin BV I * *   

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus BV 2 * 2  • 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea BZF - * *   

Gelbspötter Hippolais icterina BZF - * *   

Gimpel Pyrrhula pyrrhula BZF - * *   

Girlitz Serinus serinus BZF - * 2  • 

Goldammer Emberiza citrinella BV II * *   

Graugans Anser anser BV 3 * *   

Graureiher Ardea cinerea NG - * *  • 

Grauschnäpper Muscicapa striata NG - V *   

Großer Brachvogel Numenius arquata BV 18 1 3 §§ • 

Grünfink Carduelis chloris NG - * *   

Grünspecht Picus viridis BV 1 * * §§  

Habicht Accipiter gentilis BV 1 * 3  • 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV II * *   

Haussperling Passer domesticus BV III * V   
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Status 

im UG1 

Häufig-

keit 

Brutvo-

gel2 

RL 

D3 

RL 

NRW4 

BArtSchV 

Anl. 1 Sp. 

35 

Planungs-

relevante 

Art6 

Heckenbraunelle Prunella modularis BV II * *   

Heidelerche Lullula arborea BZF - V * §§ • 

Hohltaube Columba oenas BV I * *   

Kanadagans Branta canadensis BN 1     

Kiebitz Vanellus vanellus BV 6 2 2 §§ • 

Kleiber Sitta europaea BV II * *   

Knäkente Spatula querquedula NG - 1 1  • 

Kohlmeise Parus major BV III * *   

Kormoran Phalacrocorax carbo NG - * *  • 

Lachmöwe Chroicocephalus ridibundus NG - * *  • 

Mauersegler Apus apus NG - * *   

Mäusebussard Buteo buteo BV 3 * *  • 

Misteldrossel Turdus viscivorus BZF - * *   

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV III * *   

Nachtigall Luscinia megaryhnchos BZF - * 3  • 

Nilgans Alopochen aegyptiaca NG -     

Ortolan Emberiza hortulana Z - 0 2   

Pirol Oriolus oriolus BZF - V 1  • 

Rabenkrähe Corvus corone BV II * *   

Rauchschwalbe Hirundo rustica BV ~ 67 V 3  • 

Rebhuhn Perdix perdix BV 28 2 2  • 

Ringdrossel Turdus torquatus Z -     

Ringeltaube Columba palumbus BV III * *   

Rohrweihe Circus aeruginosus NG - * V  • 

Rotdrossel Turdus iliacus Z -     

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV III  *   

Rotmilan Milvus milvus NG -  *  • 

Saatkrähe Corvus frugilegus NG -  *  • 

Schafstelze Motacilla flava BV II  *   

Schwanzmeise Aegithalos caudatus BV I  *   

Schwarzspecht Dryocopus martius BV 2  * §§ • 

Silberreiher Ardea alba NG - R   • 

Singdrossel Turdus philomelos BV III  *   

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla BV I  *   

Sperber Accipiter nisus NG -  *  • 

Star Sturnus vulgaris BV 47 3 3  • 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe Z - 1 1  • 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Status 

im UG1 

Häufig-

keit 

Brutvo-

gel2 

RL 

D3 

RL 

NRW4 

BArtSchV 

Anl. 1 Sp. 

35 

Planungs-

relevante 

Art6 

Stieglitz Carduelis carduelis BV II * *   

Stockente Anas platyrhynchos BV I * *   

Straßentaube Columba livia f. domestica NG -     

Sumpfmeise Poecile palustris BV I * *   

Teichhuhn Gallinula chloropus BV I V V   

Trauerschnäpper Ficedula hypoleucra BV I 3 *   

Turmfalke Falco tinnunculus BV 1 * V  • 

Wacholderdrossel Turdus pilaris BZF - * V   

Waldbaumläufer Certhia familiaris BV II * *   

Waldschnepfe1 Scolopax rusticola BV I9 V 3  • 

Wanderfalke1 Falco peregrinus NG - * *  • 

Wiesenpieper1 Anthus pratensis BV 1 2 2  • 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus BV I * *   

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV III * *   

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV III * *   

Bedeutung der Abkürzungen/Legende: 
1 Status im UG: Brutvogelstatus nach SÜDBECK ET AL. (2005): BN= Brutnachweis, BV=Brutverdacht, BZF= Brutzeitfeststellung, 

NG= Nahrungsgast, Z= Durchzügler. 
2 Anzahl der Brutreviere (planungsrelevante Arten) bzw. Häufigkeitsklassen I-III (übrige Arten): I = 1-5, II = 5-10 und III = > 10 

Brutpaare. 
3 Rote Liste (RL) Deutschland (D) aus: Berichte zum Vogelschutz, Heft 57 (2020): Gefährdungsgrade: 1 = vom Aussterben 

bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, * = ungefährdet. 
4 RL Nordrhein-Westfalen (NRW), 6. Fassung, Stand 2016 (GRÜNEBERG ET AL. 2016): Gefährdungsgrade: 0 = ausgestorben oder 

verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste    * = ungefährdet, R = 

durch extreme Seltenheit gefährdet 
5 BArtSchV: Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung (Anlage 1, Spalte 3) 
6 „planungsrelevante Art“ gem. LANUV (2022) 
7 Anzahl der festgestellten (abgrenzbaren) Brutkolonien 
8 Zufallsbeobachtung außerhalb des UG 
9 Anzahl geschätzter Reviere aufgrund angewandter Methodik  
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4.1.1 DARSTELLUNG DER BRUTVORKOMMEN PLANUNGSRELEVANTER ARTEN 

Baumfalke 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie Art. 4 (2) 

Besonders geschützt § Streng geschützt §§ 

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszustand 

NRW (ATL) 
U 

In Nordrhein-Westfalen ist der Baumfalke vor allem im Tiefland vor. Das Münsterland bildet hierbei ein 

lokales Dichtezentrum. Als Habitat wird halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwie-

sen, Mooren, Heiden sowie Gewässern bevorzugt (vgl. BAUER ET AL. 2012). Großflächige, geschlossene 

Waldgebiete werden hingegen gemieden. Als Horststandort werden oft alte Krähennester genutzt. Den 

Winterzeitraum verbringt er als Langstreckenzieher südlich der Sahara. Nach der Ankunft aus den Über-

winterungsgebieten erfolgt ab Mai die Eiablage, spätestens im August sind die Jungen flügge (vgl. BAUER 

ET AL. 2012). 

Als Nahrung dienen ihm hauptsächlich Singvögeln sowie größere Fluginsekten, die im schnellen Flug 

erbeutet werden (vgl. Bauer et al. 2012). Der Bestand in Nordrhein-Westfalen wird mit 400 bis 600 

Brutpaaren (BP) angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurde ein Horststandort außerhalb des artspezifischen UG von 

500m etwa 1.350 m östlich des WEG festgestellt (vgl. Anhang II). Am 05.07.2022 wurde ein adultes Tier 

dabei beobachtet, wie es aus dem Brutwald aufstieg und einen Mäusebussard verhasste. Am 21.06.2022 

vertrieb das Baumfalkenpaar ebenfalls einen Mäusebussard vom Brutwald. Am 19.07.2022 wurden 

Rufe aus dem Brutwald festgestellt. Da sich die Fortpflanzungsstätte außerhalb des artspezifischen UG 

(500 m) befindet, wurde auf eine Besatzkontrolle und die damit einhergehende Störung verzichtet. 

Baumpieper 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
2 

Erhaltungszustand 

NRW (ATL) 
U ↓ 

Baumpieper bevorzugen halboffenes bis offenes Gelände mit einer gut strukturierten Krautschicht und 

geeigneten Gehölzen, die Deckung bieten und sich als Singwarten eignen (vgl. BAUER ET AL. 2012). Das 

Nest wird am Boden unter Grasbulten oder Büschen angelegt. In Nordrhein-Westfalen ist der Baumpie-

per ganzflächig verbreitet. Der Bestand wir mit 9.000 – 20.000 Revieren angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET 

AL. 2012). 

Insgesamt wurden im UG (500 m) vier Reviere festgestellt. Diese befinden sich sämtlich in der südlichen 

Hälfte, die deutlich mehr durch Waldanteile geprägt ist (vgl. Anhang I). 
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Bluthänfling 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszustand 

NRW (ATL) 
U 

Bluthänflinge brüten bevorzugt in Hecken oder Gebüschen, dabei suchen sie offene Landschaften mit 

geeigneten Strukturen und einer samentragender Krautschicht auf (vgl. BAUER ET AL. 2012), wie bspw. 

heckenreiche Agrarlandschaften und Ruderalflächen. Hauptlegezeit ist die erste bzw. zweite Maihälfte, 

bei Zweitbruten wird das letzte Gelege spätestens Augustdekade begonnen (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005). 

In NRW ist der Bluthänfling flächendeckend verbreitet, jedoch in unterschiedlichen Siedlungsdichten. 

Der Gesamtbestand wird mit 11.000 bis 20.000 Revieren angegeben (vgl. Grüneberg et al. 2012). 

Im UG (500 m) wurde ein Brutrevier etwa 170 m nördlich des WEG in Randlage einer Baumreihe fest-

gestellt (vgl. Anhang I).  

Feldsperling 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszustand 

NRW (ATL) 
U 

In Nordrhein-Westfalen sind Feldsperlinge nahezu flächendeckend verbreitet. Als Koloniebrüter, su-

chen sie in der Kulturlandschaft geeignete Nischen, Höhlen oder auch Nistkästen, um ihre Nester anzu-

legen (BAUER ET AL. 2012). Die Brutzeit reicht von April bis August, wobei mehrere Bruten möglich sind. 

Der Bestand in NRW wird mit 73.000 bis 115.000 Revieren angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Der Feldsperling besetzt im UG (500 m) eine Brutkolonien. Eine Gruppe von etwa 8 Tieren wurde etwa 

350 m östlich des WEG in einem an ein Einzelgehöft angrenzendem Feldgehölz verortet (vgl. Anhang I). 

Gartenrotschwanz 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie Art. 4 (2) 

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
2 

Erhaltungszustand 

NRW (ATL) 
U 

Der Gartenrotschwanz bevorzugt reich strukturierte Landschaften mit Feldgehölzen und lichten 

Mischwäldern (vgl. Bauer et al. 2012). Zur Nestanlage dienen Halbhöhlen niedriger Baumhöhe. Die Ei-

ablage beginnt ab Mitte April. Bei Zweitgelegen sind die Jungvögel bis spätestens Ende Juni flügge (vgl. 

Südbeck et al. 2005). Als Langstreckenzieher überwintert die Art in West- und Zentralafrika. 

In NRW kommt der Gartenrotschwanz in allen Naturräumen vor, die Vorkommen konzentrieren sich 

aber auf Randbereiche von größeren Heidelandschaften und auf sandige Kiefernwälder. Der Bestand 

wird mit 2.600 bis 4.100 Revieren angegeben (vgl. Grüneberg et al. 2012). 
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Innerhalb des UG (500 m) wurden zwei Brutreviere der Art festgestellt. Je eines befindet sich westlich 

und östlich der nördlichen Teilfläche des WEG, im Umfeld von Einzelhäusern (vgl. Anhang I). 

Grünspecht 
Der Grünspecht ist nach Anlage 1 BArtSchV eine streng geschützte Vogelart. Die Art besiedelt bevorzugt 

aufgelichtete Waldbereiche und Parkanlagen, siedelt aber auch innerhalb von Ortschaften (vgl. BAUER 

ET AL. 2012). Dichte Walbestände werden hingegen gemieden. Laubbäume werden bei Anlage der Brut-

höhle bevorzugt. Die Eiablage beginnt ab Ende April und kann sich bis Anfang Juni erstrecken (vgl. SÜD-

BECK ET AL. 2005). Bis Mitte Juli sind die Jungvögel ausgeflogen. 

In NRW ist er fast flächendeckend verbreitet. Die klimatisch günstigeren Tieflagen des Bundeslandes 

sind jedoch dichter besiedelt. Der Gesamtbestand wird mit 6.500 bis 11.000 Revieren angegeben (vgl. 

GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde ein Revierzentrum in einem Waldbereich im zentralen Be-

reich des WEG südlich des Hellwegs festgestellt (vgl. Anhang I). 

Habicht 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt §§ 

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

U 

Der Habicht bevorzugt abwechslungsreiche Landschaften als Jagdhabitate. Dabei werden v.a. deckungs-

bietende Waldrandbereiche genutzt, während völlig offene Flächen nach Möglichkeit gemieden werden 

(vgl. BAUER ET AL. 2012). Horste werden bevorzugt in Wäldern (auch Waldinseln) mit altem Baumbe-

stand angelegt (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005). Pro Revier sind bis zu 8 Wechselnester möglich (vgl. BAUER ET 

AL. 2012). 

In Nordrhein-Westfalen ist der Habicht als mittelhäufiger Brutvogel in allen Naturräumen nahezu flä-

chendeckend verbreitet. Der Gesamtbestand wird auf 1.500 bis 2.000 Brutpaare geschätzt (vgl. GRÜNE-

BERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Besatzkontrolle von Horststrukturen wurde für den Habicht eine Brut unmittelbar 

westlich der südlichen WEG-Teilfläche im Randbereich einer größeren Waldfläche festgestellt (vgl. An-

lage II). Am 06.07.2022 wurden am Horst 2 adulte sowie 2 Vögel im Jugendkleid festgestellt.  

Kiebitz 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie Art. 4 (2) 

Besonders geschützt § Streng geschützt §§ 

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
2S 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

S 
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Der Kiebitz bevorzugt flache, offene und baumarme Landschaften mit höheren Feuchtegraden und nied-

riger Vegetation (vgl. BAUER ET AL. 2012). Bruthabitate bestehen heutzutage hauptsächlich auf Ackerflä-

chen und zu einem geringeren Anteil auf (Intensiv-)Grünland. Neben diesen landwirtschaftlichen Flä-

chen werden in einem deutlich geringeren Umfang Uferbereiche von Gewässern, Nassabgrabungen, In-

dustriebrachen, Truppenübungsplätze und sonstige Sonderstandorte besiedelt. Brut- und Nahrungsflä-

chen können hierbei voneinander getrennt sein. Die Brutzeit beginnt nach Rückkehr aus den Winter-

quartieren ab Mitte März. Im Juni sind die letzten Jungen Flügge. 

In NRW tritt der Kiebitz tritt als häufiger Brutvogel sowie als sehr häufiger Durchzügler auf. Als Brutvo-

gel besiedelt der Kiebitz das Tiefland nahezu flächendeckend (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). Ein Verbrei-

tungsschwerpunkt liegt im Münsterland. Auf einer Fläche von 10 ha können 1 bis 2 Brutpaare vorkom-

men. Kleinflächig sind auch höhere Dichten möglich (Koloniebrut). Der Bestand wird mit 16.000 bis 

23.000 Revieren angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde für den Kiebitz an n innerhalb des 500 m UG insgesamt 6 

Stellen ein Brutverdacht ermittelt. Die Reviere liegen hierbei ausschließlich im Umfeld der nördlichen 

Teilfläche, ausschließlich auf Ackerflächen (vgl. Anhang I). In lange überstauten Bereichen (direkt süd-

lich der B 525) wurde die größte Dichte festgestellt. 

Mäusebussard 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt §§ 

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
* 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

G 

Der Mäusebussard ist der häufigste Greifvogel Deutschlands. Er bevorzug reich strukturierte Landschaf-

ten mit einem Mosaik aus Freiflächen und Wäldern (vgl. BAUER ET AL. 2012). Als Brutplätze werden Feld-

gehölze oder Randbereiche von geschlossenen Wäldern gewählt. In NRW kommt die Art ganzjährig vor 

und besiedelt alle Naturräume. Als Jagdgebiet werden die Offenlandbereiche in der weiteren Umgebung 

des Horstes genutzt. In optimalen Lebensräumen kann ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur 1,5 km² 

Größe beanspruchen (vgl. BAUER ET AL. 2012). Die Brutzeit erstreckt sich von April bis Juli (vgl. SÜDBECK 

ET AL. 2005). Der Bestand wird in NRW mit 9.000 bis 14.000 Brutpaaren angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET 

AL. 2012). 

Der Mäusebussard besetzt im UG (1.500 m) insgesamt 3 Horststandorte in der nördlichen Hälfte (vgl. 

Anhang II). Zwei Horststandorte befinden sich, je einer westlich und östlich, in unmittelbarer Nähe zur 

nördlichen Teilfläche des WEG innerhalb von Feldgehölzen. Ein weiterer Horst ist in einem direkt an die 

B 525 angrenzenden Waldbereich verortet (vgl. Anhang II). Die südliche Hälfte des UG ist durch ausge-

dehntere Waldanteile gekennzeichnet und scheint als Bruthabitat insgesamt ungeeigneter zu sein. 
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Rauchschwalbe 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

U 

Die Rauchschwalbe ist ein ausgesprochener Kulturfolger. Ihre Nester aus Lehm und Pflanzenteilen legt 

sie in Gebäuden mit entsprechenden Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen) an. Als Nahrung 

werden verschiedene Fliegen-, Mücken- und Gnitzenarten ausschließlich im Flug erbeutet (vgl. BAUER 

ET AL. 2012). Als Langstreckenzieher überwintert die Rauchschwalbe in Afrika, südlich der Sahara. Nach 

Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt die Brut ab Ende April/Anfang Mai (vgl. SÜDBECK ET 

AL. 2005). Zweitbruten sind möglich. 

In Nordrhein-Westfalen ist die Rauchschwalbe in allen Naturräumen nahezu flächendeckend verbreitet. 

Seit den 1970er-Jahren sind die Brutbestände durch intensive Flächennutzung der Landwirtschaft und 

eine fortschreitende Modernisierung und Aufgabe der Höfe stark zurückgegangen. Der Gesamtbestand 

wird mit 47.000 bis 90.000 Brutpaaren angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde die Art innerhalb des artspezifischen Brutzeitraums festge-

stellt. Bruten sind in entsprechenden Habitaten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) innerhalb des 

UG (500 m) aufgrund der beobachteten Verhaltensweisen (ein- und ausfliegende Altvögel) zu erwarten. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Neststandorte in landwirtschaftlichen Gebäuden auf Privatgelände ver-

ortet sind, wird für die Rauchschwalbe eine Abschätzung der im UG vorhandenen Brutkolonien getrof-

fen (vgl. Anhang I). Insgesamt wurden 4 abgrenzbare Brutkolonien innerhalb des UG (500 m) festge-

stellt. Der nördliche Teilbereich des WEG zeigt hierbei, aufgrund seiner kleinräumigeren Strukturie-

rung, eine höhere Dichte als der südliche Bereich mit seinen größeren Waldflächenanteilen (vgl. Anhang 

1).  

Star 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

U 

Als Höhlenbrüter sind Stare in der Natur auf ausgefaulte Astlöcher oder bereits erbaute Höhlen (z.B. 

Spechthöhlen) angewiesen, die sich in der Nähe potenzieller Nahrungshabitate befinden. Stare finden 

einen Großteil ihrer Nahrung in halboffenen Landschaften und bevorzugen dabei feuchtes Grünland 

oder beweidete Flächen. Es werden auch künstliche Nisthöhlen oder -kästen von dieser Art akzeptiert 

(BAUER ET AL. 2012). Der Star besetzt kein Brutrevier, sondern verteidigt nur ein kleines Nestterritorium 

um die Bruthöhle, so dass Koloniebildungen für die Art typisch sind. 

In NRW kommt die Art flächendeckend, auch als Durchzügler und Gastvogel, vor (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 

2012). Die Parklandschaft des Münsterlandes stellt mit einem Mosaik aus Eichenwäldchen und 
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Viehweiden ein sehr gutes Habitat für den Star dar. Die Revierbesetzung erfolgt ab Ende Februar, Haupt-

brutzeit ist von Anfang April bis Juni (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005). Der Gesamtbestand in NRW wird mit 

155.000 bis 200.000 Revieren angegeben (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012).  

Für den Star wurden im Rahmen der Brutvogelkartierung vier Brutreviere/Brutkolonien im UG (500 

m) festgestellt (vgl. Anhang I). 

Schwarzspecht 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie Anh. I Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt §§ 

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
* 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

G 

Der ortstreue Schwarzspecht bevorzugt ausgedehnte Waldgebiete mit altem Baumbestand, aber auch 

Feldgehölze. Die Brutreviere können eine Größe zwischen 250 und 400 ha erreichen (vgl. BAUER ET AL. 

2012). Als Nahrung nutzt er v.a. Ameisen und holzbewohnenden Wirbellosen. Die Reviergründung fin-

det ab Januar statt. Die Brutzeit von Ende März bis Juni (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005). 

Nach BArtSchV Anl. 1 Sp. 3 ist der Schwarzspecht bundesweit streng geschützt. In Nordrhein-Westfalen 

ist er mit 1.900 bis 2.700 Revieren weit verbreitet, bedeutende Brutvorkommen liegen auch im Müns-

terland (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden zwei Brutreviere des Schwarzspechts im zentralen UG (500 

m) in Randbereichen ausgedehnten Waldflächen festgestellt (vgl. Anhang I).  

Turmfalke 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt §§ 

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
V 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

G 

Der Turmfalke bewohnt offene und strukturreiche Kulturlandschaften und ist i.d.R. ein Kulturfolger. Die 

Art nistet vorwiegend in Spalten oder Höhlen an Felswänden oder Gebäuden. Nisthilfen werden gut an-

genommen. Als Jagdgebiet werden freie Flächen mit niedriger oder lückiger Vegetation (Äcker, Brachen, 

Dauergrünland) angeflogen. Das Nahrungshabitat der Art entspricht dabei weitestgehend den Lebens-

räumen der Feldmaus (vgl. BAUER ET AL. 2012). Die Brutzeit erstreckt sich von der ersten Aprilhälfte bis 

in den Juli (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005). 

In NRW ist der Turmfalke mit 5.000 bis 7.000 Revieren flächendeckend verbreitet (vgl. GRÜNEBERG ET 

AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde ein Brutverdacht in einem landwirtschaftlichen Gebäude an 

der Eschstraße (nordwestlich des WEG) ermittelt (vgl. Anhang II). Am 13.04.2022 wurde dort ein ein-

fliegender Altvogel festgestellt. 
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Waldschnepfe 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie  

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
3 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

U 

Waldschnepfen sind scheue Einzelgänger, die tagsüber versteckt leben und erst ab der Abenddämme-

rung und in der Nacht aktiv werden (vgl. BAUER ET AL. 2012). Die Art benötigt größere Laub- und Misch-

waldbestände, die jedoch nicht zu dicht sein sollten und eine gut entwickelte Kraut- und Strauchschicht 

sowie weiche, stocherfähige Böden aufweisen sollten. Bevorzugt werden feuchte Birken- und Erlenbrü-

che. Die Nestanlage erfolgt in einer Mulde am Boden. Die Hauptbrutzeit ist im Mai und Juni (vgl. SÜDBECK 

ET AL. 2005). Der Balzraum eines Männchens kann sich über bis zu 50 ha erstrecken (vgl. BAUER ET AL. 

2012). Die Waldschnepfe kommt in Nordrhein-Westfalen vor allem im Bergland und im Münsterland 

nahezu flächendeckend vor. Große Verbreitungslücken bestehen in der Kölner Bucht, im Niederrheini-

schen Tiefland, im Ruhrgebiet sowie in der Hellwegbörde. Der Gesamtbestand wird auf 3.000 bis 5.500 

Reviere geschätzt (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden balzende Waldschnepfen in den Nachtbegehung am 17. und 

18.05.2022 im UG (500 m) festgestellt. Im nördlichen Teilbereich am Rand zweier kleinerer Waldberei-

che, im zentralen Bereich am Rand größerer Waldbereiche (vgl. Anhang I). Da eine quantitative Bestand-

serfassung der Waldschnepfe aufgrund der oben erwähnten großen Aktionsradien im Rahmen einer 

normalen Brutvogelerfassung nicht möglich ist (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005) sind in Anhang I anstatt der 

Revierzentren die Beobachtungspunkte die festgestellten Balzflüge/Flugrufe dargestellt.   

Wiesenpieper 

Status (gem. LANUV 2022) 

Anhang VS-Richtlinie  Artikel VS-Richtlinie Art. 4 (2) 

Besonders geschützt § Streng geschützt  

Status in NRW B 
Rote Liste NW 

(2016) 
2S 

Erhaltungszu-

stand NRW 

(ATL) 

S 

Der Wiesenpieper benötigt offene, baum- und straucharme Flächen, die jedoch höhere Singwarten auf-

weisen müssen (vgl. BAUER ET AL. 2012). Gut geeignet sind feuchte Dauergrünländer, Heideflächen und 

Moore, aber auch Kahlschläge und Kalamitätsflächen. Das Nahrungsspektrum der Art besteht v.a. aus 

Insekten und Spinnen, im Winterhalbjahr auch aus Sämereien, Schnecken und Würmern. Das Nest wird 

am Boden in dichter Kraut- und Grasvegetation angelegt. Die Eiablage findet ab Mitte April statt, jedoch 

sind mehrere Jahresbruten möglich, so dass Eiablagen bis Anfang August belegt sind (vgl. SÜDBECK ET AL. 

2005). 

In NRW ist der Wiesenpieper ein mittelhäufiger Brutvogel, wobei das Münsterland eine Verbreitungs-

lücke darstellt (vgl. GRÜNEBERG ET AL. 2012). Der Gesamtbestand wird mit 2.200 bis 3.500 Brutpaare ge-

schätzt (2015). 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde ein Brutrevier des Wiesenpiepers auf Grünland mit Wald-

randbezug im zentralen Bereich des UG (500 m) festgestellt (vgl. Anhang I). 
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4.1.2 RAUMNUTZUNG DURCH GROß- UND GREIFVÖGEL UND FALKEN 

Innerhalb des UG (1.500 m) wurden untersuchungsbegleitend die Flugbewegungen planungsrelevanter 

Groß- und Greifvögel sowie von Falken gem. MULNV & LANUV (2017) erfasst (vgl. Kapitel 3.1, S. 8). Die 

getätigten Beobachtungen und Stetigkeiten im Auftreten im UG (1.500 m) werden nachfolgend darge-

stellt. 

Baumfalke 
Der Baumfalke besetzt innerhalb des UG (1.500 m) ein Brutrevier (vgl. Kapitel 4.1.1 sowie Anhang II) 

einen Horststandort. Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden Flugbewegungen des Baumfalken an 

zwei Terminen im UG (1.500 m) festgestellt. Die Stetigkeit im Auftreten der Art ist damit als gering an-

zusehen (17%). Aufgrund der Lebensweise auch als Dämmerungs- und Überraschungsjäger (vgl. BAUER 

ET AL. 2012) besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Baumfalke im Ergebnis der Raumnutzungsbe-

obachtungen leicht unterrepräsentiert ist. 

Am 17.03.2022 wurde ein adultes Tier beim gerichteten Flug von Nord nach Süd in etwa 35 m Höhe im 

zentralen UG festgestellt (vgl. Abbildung 5, S. 25). 

Am 05.07.2022 wurden Baumfalken im Umfeld des Horststandortes beobachtet (vgl. Abbildung 5). Ein 

Tier stieg aus dem Brutwald auf flog Richtung Nordosten und ging etwa 800 m vom Waldrand entfernt 

in einen Suchflug über. 

Ein weiterer Baumfalke wurde am selben Begehungstermin (05.07.2022) dabei beobachtet, wie er ei-

nen Mäusebussard Richtung Südwesten vom Brutwald verhasste. 
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Abbildung 5: Flugbewegungen des Baumfalken (UG 1.500 m) 

Habicht 
Der Habicht wurde im Rahmen der Brutvogelerfassung insgesamt zweimal festgestellt (Stetigkeit 17%). 

Am 22.06.2022 wurde ein adultes Habichtweibchen beim Ausfliegen aus einem Waldbereich im zentra-

len UG und anschließendem Suchflug in niedriger beobachtet (vgl. Abbildung 6, S. 26). Nach erfolgrei-

cher Jagd wurde es von zwei Rabenkrähen gehasst, so dass es sich zum Waldrand auf einen Ansitz zu-

rückzog. 
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Am 04.07.2022 wurde ebenfalls ein adultes Weibchen beim Flug vom Waldrand nach Süden von einer 

Rabenkrähe gehasst. 

Aufgrund ihrer versteckten Lebensweise und als primärer Waldbewohner, halten sich Habichte meist 

in Deckung auf und sind für Beute und Fressfeinde schwierig auszumachen, so dass auch hier die Mög-

lichkeit besteht, dass der Habicht im Ergebnis der Raumnutzungsbeobachtungen unterrepräsentiert ist. 

 
Abbildung 6: Flugbewegungen des Habichts (UG 1.500 m) 
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Mäusebussard 
Der Mäusebussard besetzt im nördlichen Teilbereich des UG (1.500 m) insgesamt drei Horststandorte 

(vgl. Kapitel 4.1.1, S. 17 sowie Anhang II). Im Rahmen der Raumnutzungsbeobachtungen wurde der 

Mäusebussard mit hoher Stetigkeit innerhalb des UG nachgewiesen (75%). 

Die Beobachtungen verteilen sich hierbei nahezu über die gesamten Offenlandbereiche (vgl. Abbildung 

7). 

 
Abbildung 7: Nachweise des Mäusebussards (UG 1.500 m) 
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Die festgestellten Flugbewegungen lassen keine besonderen Nutzungsschwerpunkte bzw. primäre Nah-

rungshabitate erkennen. Dennoch kann festgestellt werden, dass die Art im westlichen und nördlichen 

Teilbereich des UG häufiger nachgewiesen wurde, was aufgrund der Verortung der festgestellten Horst-

standorte sowie den weniger geeigneten größeren Waldanteil im südlichen Bereich und dem Stadtge-

biet von Gescher im nordöstlichen Bereich des UG plausibel erscheint. 

Mäusebussarde nutzen die Flächen im UG opportunistisch. Dies entspricht der Literatur (BAUER ET AL. 

2012; SÜDBECK ET AL. 2005). Als Jagtechnik wurde bevorzugt die Ansitzjagd festgestellt, seltener wurden 

meiste kreisende, aktive Suchflüge beobachtet. 

Rohrweihe 
Die Rohrweihe trat im Rahmen der Brutvogelerfassung mit geringer Stetigkeit (17%) als Nahrungsgast 

in Erscheinung. Die Hauptnahrungsflächen der Art befinden sich meist in Agrarlandschaften mit ausrei-

chend Saumstrukturen (vgl. BAUER ET AL. 2012). Die Jagdreviere können dabei eine Größe bis 15 km² 

erreichen (vgl. LANUV 2022). 

Am 18.05.2022 konnte ein Weibchen beim Suchflug über Ackerflächen am westlichen Rand des UG 

(1.500 m) beobachtet werden (vgl. Abbildung 8, S. 29). Der Flug war dabei weihentypisch bodennah und 

das Individuum hielt sich durchgehend unter 20 m über Grund auf. 

Weiterhin wurden am 21.06.2022 zwei Flugbewegungen einer männlichen Rohrweihe im UG festge-

stellt, bei denen es sich aller Wahrscheinlichkeit nach jeweils um dasselbe Individuum handelte.  

Bei einer Beobachtung wurde am westlichen Rand des UG (1.500 m) das Tier dabei beobachtet, wie es 

im niedrigen Suchflug Ackerflächen beflog und dabei insgesamt zweimal auf den Flächen landete. Es 

wurde dabei fortlaufend von mehreren Kiebitzen gehasst. 

Am selben Tag wurde erneut eine männliche Rohrweihe ~ 800 m westlich des WEG beim ausgedehnten 

Suchflug über den Ackerflächen zwischen Hellweg und Fischediek beobachtet (vgl. Abbildung 8, S. 29). 

Auch hierbei wurde die Fläche in einem langsamen schaukelnden Gaukelflug in wenigen Metern Höhe 

beflogen. 
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Abbildung 8: Flugbewegungen der Rohrweihe (UG 1.500 m) 

Rotmilan 
Der Rotmilan nutzt das UG (1.500 m) mit mittlerer Stetigkeit (42%) und wurde an 5 Begehungsterminen 

von Ende März bis Anfang Juli beobachtet. Bei den beobachteten Flügen handelte es sich ausschließlich 

um Einzelindividuen, die das UG als Nahrungshabitat nutzten. Dabei beflogen die Rotmilane das UG fast 

ausschließlich im Suchflug in einer Höhe von weniger als 50 m. Typische Jagdgebiete des Rotmilans 

stellen offenen Grünland- und Ackerflächen dar (vgl. Bauer et al. 2012). Lediglich während des sechsten 
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Begehungsgangs (20./21./22.04.2022) wurden nordwestlich und südwestlich des WEG Rotmilane beim 

Streckenflug in größeren Höhen beobachtet (vgl. Abbildung 9, S. 30). 

Wie der Mäusebussard nutzte der Rotmilan das UG opportunistisch. Eine Schwerpunktnutzung be-

stimmter Flächen wurde nicht festgestellt. Auffällig ist nur, dass die Hälfte der festgestellten Flugbewe-

gungen (4) während eines Kartiertermins (21.04. und 22.04.2022) erfasst wurden. Dieser Zeitraum ent-

spricht der Hauptbrutzeit der Art (vgl. SÜDBECK ET AL. 2005), wobei Suchflüge hierbei viele Kilometer 

vom Horst entfernt festgestellt werden können (vgl. BAUER ET AL. 2012). 

 
Abbildung 9: Flugbewegungen des Rotmilans (UG 1.500 m) 
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Turmfalke 
Eine Brutverdacht des Turmfalken besteht in einem landwirtschaftlichen Gebäude an der Eschstraße 

(vgl. Kapitel 4.1.1, S. 17 sowie Anhang II). Im Rahmen der Kartierung wurde die Art mit hoher Stetigkeit 

im UG festgestellt (67%). Es wurden vorwiegend adulte Individuen beobachtet, die Offenlandbereiche 

zur Jagd (arttypischer Rüttelflug oder Ansitz) nutzten. 

Der Schwerpunkt der Beobachtungen lag im nordwestlichen UG (1.500m) im Umfeld von Einzelhöfen. 

Aufgrund der Verortung des Brutplatzes (vgl. Anhang II) ist diese Verteilung erwartbar. 

 
Abbildung 10: Nachweise des Turmfalken (UG 1.500 m) 
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Wanderfalke 
Der Wanderfalke wurde zweimalig im Rahmen der Brutvogelerfassung im UG (1.500 m) festgestellt (ge-

ringe Stetigkeit im Auftreten). Ein einzelnes adultes Individuum flog am 16.03.2022 das westliche UG in 

südöstlicher Richtung. Am 21.04.2022 konnte ein weiterer Wanderfalke beim typischen schnellen 

Sturzflug im zentralen UG beobachtet werden (vgl. Abbildung 11). Die Art schlägt seine Beute (Vögel) 

fast ausschließlich im Schnell- oder Sturzflug durch Herabstürzen aus großer Höhe (vgl. BAUER ET AL. 

2012). 

 
Abbildung 11: Flugbewegungen des Wanderfalken (UG 1.500 m) 
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4.1.3 NAHRUNGSGÄSTE & DURCHZÜGLER 
Weitere planungsrelevante Vogelarten wurden während der Brutvogelerfassung als Nahrungsgäste 

oder Durchzügler im UG festgestellt (vgl. Tabelle 4, S. 14). Ein Brutvorkommen besteht für diese Arten 

innerhalb des UG jedoch nicht. 

Als Durchzügler wurde am 08.06.2022 ein einzelner Flussuferläufer östlich der nördlichen Teilfläche 

des WEG auf einer Ackerfläche festgestellt. Weiterhin ein männlicher Steinschmätzer am 19.05.2022 als 

Zufallsbeobachtung außerhalb des UG (500 m). Am 17.03.2022 wurden auf einer Ackerfläche knapp 

außerhalb des UG (500 m) drei ruhende Bekassinen festgestellt während der arttypischen Zugzeit (gem. 

SÜDBECK ET AL. 2005) festgestellt. 

Als Nahrungsgäste wurden am 17.03.2022 zwei Knäckenten auf einem Teich am Fischediek, knapp au-

ßerhalb des 500 m-UG festgestellt. Am selben Stillgewässer wurden am 17.03.2022 und 23.04.2022 Kor-

morane nachgewiesen. 

Ein Sperbermännchen wurde am 04.05.2022 im Umfeld landwirtschaftlicher Gebäude an der Esch-

straße beobachtet.  Wie beim Habicht (vgl. Kapitel 4.1.1) kann jedoch auch für den Sperber davon aus-

gegangen werden, dass die Art aufgrund ihrer versteckten Lebensweise sowie Jagdstrategie (vgl. BAUER 

ET AL. 2012) im Rahmen der Erfassung unterrepräsentiert ist. 

Einzelne Lachmöwen wurden im Nordwesten (außerhalb des 500 m-UG) im Laufe der Kartierung fest-

gestellt. Ein einzelner Silberreicher am 21.04.2022 in einem Graben am Fischediek knapp innerhalb des 

UG (500 m). 

Deutlich häufigere Nahrungsgäste waren Graureiher (58% Stetigkeit) sowie Saatkrähen (25% Stetig-

keit). Die Arten wurden dabei ausschließlich in typischen Habitaten (Stillgewässer, Acker, Grünland, 

Gräben für den Graureiher; ausschließlich Ackerflächen für die Saatkrähe) festgestellt. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nordvelen-Vossenbülten GbR plant, innerhalb eines Windeignungsgebietes (WEG) zwischen den 

Städten Gescher und Velen die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (WEA). 

Um eine ausreichende Datenbasis für eine Beurteilung möglicher, durch das Vorhaben auf die Arten-

gruppe der Vögel, wirkender Beeinträchtigungen zu erhalten, wurde eine Bestandserfassung der Brut-

vögel durchgeführt. Bei Arten mit bekannter Windenergieempfindlichkeit wurden weiterhin die beo-

bachteten Flugbewegungen dokumentiert. 

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst dabei das WEG sowie die umgebenden Bereiche in Abhängigkeit 

vom Untersuchungsgegenstand. Im Umfeld von 500 m wurde eine Revierkartierung der planungsrele-

vanten Arten durchgeführt. Als planungsrelevant galten hierbei Arten, die eine windkraftspezifische 

Empfindlichkeit aufweisen (Kollision, Meidung, Empfindlichkeit gem. MULNV & LANUV 2017), in der 

Roten Liste Deutschland oder Nordrhein-Westfalens geführt werden, gem. Bundesartenschutzverord-

nung (BArtSchV) als streng geschützt gelten oder vom LANUV (2022) naturschutzfachlich begründet als 

„planungsrelevante Art“ ausgewiesen sind. Im erweiterten Untersuchungsgebiet (1.500 m) wurde eine 

Horstsuche sowie Besatzkontrolle für WEA-empfindlicher Groß- und Greifvögel durchgeführt. 

Während der Brutvogelkartierung wurden insgesamt 88 Vogelarten im UG nachgewiesen. Darunter be-

finden sich 55 Arten, die im UG als Brutvogel vorkommen (Brutnachweis/Brutverdacht). Als Brutvögel 

mit potenziell projektspezifischer Wirkbetroffenheit (gem. MULNV & LANUV 2017) wurden der Baum-

falke, der Kiebitz sowie die Waldschnepfe nachgewiesen. 

Für Brutvögel mit allgemeiner Planungsrelevanz sind die erfassten Brutreviere in Anhang I dargestellt 

(Maßstab 1:10.000). Die Darstellung der Horststandorte im Umfeld des UG erfolgt in Anhang II (Maß-

stab 1:25.000). 
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